
 
Anlage 4a 
Muster in Anlehnung an Schema in den Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. zu Führungszeugnissen bei neben-und Ehrenamtlichen in der Kinder- und Jugendhilfe.  
Orientierungshilfe für die Anwendung von § 72 a Abs. 3,4 SGB VIII 
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 Einsicht ins Führungszeugnis  
  

Ist die Tätigkeit neben- oder ehrenamtlich? 

Ja 

Sind die Teilnehmenden/Zielgruppen minderjährig? 

Ja 

Handelt es sich um eine Tätigkeit in der Verantwortung der Kinder- 
und Jugendhilfe, § 72a Abs. 3, 4 SGB VIII 

Ja 

Hat die Tätigkeit betreuenden, beaufsichtigenden, bildenden erziehenden Charakter oder besteht ein vergleichbarerer Kontakt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kein Führungszeugnis 

Ja 

Handelt es sich um eine selbstorganisierte Gruppe Gleichaltriger ohne 
signifikante Altersdifferenz? 

Nein 

Regelmäßige Betreuung ohne Übernachtung? 

Nein 

Betreuen mit Über-nachtung und/oder 
vergleichbarer Kontakt? 

Vergleichbarer Kontakt?(Prüfung schon 
oben?) 

Nein 

Machen Art, Dauer und Intensität des Kontaktes zwischen Neben- oder Ehrenamtlichen und Kindern/Jugendlichen eine Einsichtnahme erforderlich? Nur wenn nach umfassender Einschätzung das Risiko bei allen drei Kriterien hoch ist, ist die Prüfung fort zusetzten. 

Ja 

Nein 

Handelt es sich um Ehrenamtliche, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und ihren Wohnsitz nicht ständig in 
Deutschland haben? 

Ist das ehrenamtliche Handeln spontan? 

Ja 

1) Ist die Tätigkeit hauptamtlich oder 
hauptberuflich, gelten die Regeln des 
§72a Abs.1, 2 SGB VIII für Hauptamt-
liche. 

2) Siehe Anlage 4 der Vereinbarung:   Gefährdungspotential nach Art, Dauer und Intensität. 

Einholung einer 
Verpflichtungs- und Ehrenerklärung 

Prüfen, ob Verpflicht-
ungs-  und Ehren-
erklärung infrage kommt. 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

Ja 

Nein
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Ja 

Ja 

Nein 

Ja 

Ja 


